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Gliederung

• Vier Entwicklungsphasen einer öffentlichen Debatte
- Phase 1: Ein Tabu wird gebrochen (1968 - 1990)
- Phase 2: Polarisierung (1990 – 2000)
- Phase 3: Breitere öffentliche Debatte, neue Anstrengungen

im Kinderschutz (2000 – 2010)
- Phase 4: 2010 … der so genannte „Missbrauchsskandal“

breite öffentliche Debatte, erste politische
Konsequenzen: mehr spezifische Forschungs-
förderung

• Schaffung von Voraussetzungen für ein Monitoring im 
Bereich der Jugendhilfe und im Gesundheitswesen

• Nachhaltigkeit der Forschungsförderung

• Ausblick: Unabhängigkeit des UBSKM erhalten, UBSKM 
muss sich stärker den Forschungsfragen öffnen

– Vorschlag „Forschungshearing“

– Wissenschaftliche Aufarbeitung der Institutionsseite

• Überwachung der Zusagen der Politik und Beachtung des 
Einbezugs der Betroffenen
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Forschung zu sexuellem Missbrauch in Deutschland
Vier Entwicklungsphasen einer öffentlichen Debatte

Phase 1: Ein Tabu wird gebrochen (1968 – 1990)

erste epidemiologische Daten 

(Debatte über rechts-medizinische versus helfende 
familienorientierte Zugänge)

•1984 Kavemann, Lohstöter, Väter als Täter)

•Debatte über Checklisten und das so genannte „sexual abuse 
syndrome“ (Fegert 1987, Praxis der Kinderpsychologie und 
Kinderpsychiatrie Nr. 36, Seiten 164-170)

•Debatte über die Begrifflichkeiten: Sexueller Missbrauch/sexuelle 
Kindesmisshandlung/sexuelle Gewalt an Kindern/Inzest (Fegert : 
Glaubensbekenntnis und Gruppenjargon. Streitpunkte und 
Standpunkte zur Diskussion um sexuellen Missbrauch in D. Janshen
(Hrsg.) Sexuelle Gewalt die allgegenwärtige 
Menschenrechtsverletzung, Frankfurt 1991  S. 47-85)





Phase 2 Polarisierung (1990 – 2000)

• Verschiedene Veränderungen im Strafrecht

• Neue Normen zum Opferschutz im Strafverfahren

• Mainz-Wormser-Prozesse

• Fragen der Glaubwürdigkeit

• Debatte „Missbrauch mit dem Missbrauch“

• Forschung zu Glaubhaftigkeitskriterien in Aussagen von 
Opferzeuginnen und Opferzeugen (Volbert u. Steller 2008, 
Handbuch der Rechtspsychologie)

• Kriminologische Dunkelfeldforschung (Wetzels u. Pfeiffer 
1995)

• Individuelle und institutionelle Reaktionen (Fegert  et al. 
2001)

• Gestiegene Debatte über Traumaverarbeitung, Folgen von 
frühen Kindheitstraumen, keine klinischen Studien zur 
Traumatherapie (an Kindern in Deutschland)











Reduktion der Belastung











Phase 3: Neue Anstrengungen im Kinderschutz, breitere 
öffentliche Debatte 2000 - 2010

• Großer Graben zwischen 
Grundlagenforschung (z.B. genetische und 
epigenetische Forschung, 
Bildgebungsstudien) und praktischer Arbeit

• Der Fall „Kevin“ verändert die Sensibilität für 
Kinderschutzfragen in Deutschland, 

• Bundeskanzlerin macht nach dem Schweriner 
Fall Kinderschutz zur „Chefsache“. 

• Ein erster Versuch ein 
Bundeskinderschutzgesetz einzuführen 
scheitert insbesondere an der Debatte um 
verpflichtende Hausbesuche



Kinderschutzdebatten in Deutschland 
High social impact seit der Jahrtausendwende

Berichterstattung über Kindesmisshandlung, -missbrauch, -
vernachlässigung 
�Entwicklung der öffentlichen Debatte

�Veränderungen der Stellung/ des Wertes von Kindern



Phase 3: International verstärkte Traumaforschung

• Deutlicher Anstieg der Forschung zu Traumafolgen nach 
9/11 und der Hurrikan Katrina Katastrophe 

• In USA wird ein National Trauma Network aufgebaut, auch 
Norwegen und andere Länder reagierten mit vermehrten 
Forschungsanstrengungen und Transfer-Netzwerken

• Felittis Arbeiten und andere Studien zu Langzeittraumfolgen 
führen zu einer gesellschaftlichen Debatte über 
Traumafolgekosten

• Vernetzung und Zusammenarbeit über die Ressortgrenzen 
hinweg wird wieder verstärkt Thema in Deutschland 
(Goldbeck et al.(2007, Child Abuse & Neglect) führen eine 
erste randomisierte klinische Studie zum Casemanagement 
durch

• Auch im Kontext der so genannten „Frühen Hilfen Debatte“
um Vernetzung  (Ziegenhain et al. 2010, Guter Start ins 
Kinderleben , Handbuch Vernetzung)





Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung / 
Menschen mit seelischer Behinderung als Betroffene von 
Übergriffen in Einrichtungen und häuslicher Pflege

• Erste Debatte über Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen 
nach Missbrauchsfällen in USA und Irland

• Debatte um Missbrauch in pädagogischen Institutionen 
(Fegert/Wolff 2002, Sexueller Missbrauch durch 
Professionelle in Institutionen)



Holzminden



Ein Werkbuch 
zur Berücksichtigung von Grundregeln der Zusammenarbeit

Fegert, J. M.; Wolff, M. 
(Hrsg.):

Sexueller Missbrauch durch 
Professionelle in Institutionen. 
Prävention und Intervention. 

Weinheim, Beltz. 
(2002)

Neuauflage Juventa, 
2006 

aktualisiert zum 

§ 8a KJHG

und zu § 72 a KJHG





Kind Jugend und Gesellschaft 
Zeitschrift für Kinder- und Jugendschutz
2007

Anlage zum Arbeitsvertrag
Gefahrgeneigte Tätigkeit



Kind Jugend und Gesellschaft 
Zeitschrift für Kinder- und Jugendschutz
2007

Anlage zum Arbeitsvertrag
Gefahrgeneigte Tätigkeit



Dokumentation eines inter-
nationalen Symposiums im 

Themenheft der 
Praxis 

Kinderpsychologie und 
Kinderpsychiatrie:

„Geistige Behinderung und 
sexueller Mißbrauch in 

Einrichtungen“

Vandenhoeck&Ruprec
ht 8/02





Phase 4: 2010  - …der so genannte 
„Missbrauchsskandal“, breite öffentliche Debatte und 
erste politische Konsequenzen

• Frau Dr. Bergmann wird als Unabhängige Beauftragte 
benannt, richtet eine Anlaufstelle ein und beauftragt 
Begleitforschung und DJI Studie

• BMFSFJ vergibt MIKADO Studie (Osterhaider et al.), 
Prävalenzstudie bei Menschen mit Behinderung 
(Schrötttle et al.) ; Studie zur Beratungssituation 
(Kavemann et al.)

• BMBF vergibt kriminologische Dunkelfeldstudie (Pfeiffer 
et al. Endergebnisse liegen in Kürze vor)

• In der Untergruppe III des Runden Tisches zu Forschung 
und Lehre werden vom BMBF zwei Förderlinien in 
- Gesundheitsforschung
- Bildungsforschung eingerichtet

• Das BMBF beschließt die Förderung eines E-Learning 
Programms für pädagogische und Heilberufe mit 
Basismodulen



Statistisches Monitoring von Misshandlungshäufigkeiten

• Bundeskinderschutzgesetz soll evaluiert werden

• Stärkeres Monitoring 

• Änderungen in der Dortmunder Jugendhilfestatistik (Sigrid 
Büttner, Barbara Pflugmann-Holstein, Statistisches 
Monatsheft Baden-Württemberg 12/2013)

• Im Gesundheitssystem nach wie vor kaum systematische 
Datenerfassung

• Verwendung der offiziellen T74 Diagnosen aus der ICD-10 
bis 2013 im Krankenhaus verboten

• Kein Abrechnungskode (erste 2013 eingeführt) und 
Problematik von Regressen gegen Tatverdächtige erst Mitte 
2013 durch Änderung in § 294 a SGB V beseitigt.



ICD-10 GM Kodierung (DIMDI)

T74.- Missbrauch von Personen
Kodiere zunächst die akute Verletzung, falls 
möglich

T74.0 Vernachlässigen oder Im-Stich-Lassen

T74.1 Körperlicher Missbrauch
Ehegattenmisshandlung o.n.A.
Kindesmisshandlung o.n.A.

T74.2 Sexueller Missbrauch

T74.3 Psychischer Missbrauch

T74.8 Sonstige Formen des Missbrauchs von Personen
Mischformen

T74.9 Missbrauch von Personen, nicht näher 
bezeichnet
Schäden durch Missbrauch:
- eines Erwachsenen o.n.A.
- eines Kindes o.n.A.

Achtung offizielle Klassifikation: Anwenden im Krankenhaus 
war bis 2012 verboten!  ���� seit 2013 möglich!



Schweizer Gesundheitswesen definiert Abklärungsleistung 
inkl. Vernetzung: „Zusammenarbeit mit externen Stellen…“

OPS 2013 : 
1-945 Diagnostik bei 
Verdacht auf 
Gefährdung von 
Kindeswohl und 
Kindergesundheit

Abrechnung der medizinischen Abklärung in 

Kinderschutzfällen im Krankenhaus in Deutschland 

seit 2013 erstmals möglich



§ 294 a SGB V
Mitteilung von Krankheitsursachen und drittverursachten 
Gesundheitsschäden

(1)...liegen Hinweise auf drittverursachte Gesundheitsschäden vor, sind die 
an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und 
Einrichtungen sowie die Krankenhäuser nach § 108 verpflichtet, die 
erforderlichen Daten, einschließlich der Angaben über Ursachen und den 
möglichen Verursacher, den Krankenkassen mitzuteilen. Für die 
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, die nach § 116 des Zehnten 
Buches auf die Krankenkassen übergehen, übermitteln die Kassenärztlichen 
Vereinigungen den Krankenkassen die erforderlichen Angaben 
versichertenbezogen.
(2) Liegen Anhaltspunkte für ein Vorliegen der Voraussetzungen des § 52 Abs. 2 
vor, sind die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und 
Einrichtungen sowie die Krankenhäuser nach § 108 verpflichtet, den 
Krankenkassen die erforderlichen Daten mitzuteilen. Die Versicherten sind über 
den Grund der Meldung nach Satz 1 und die gemeldeten Daten zu informieren.

! Ausnahmeregelung seit August 2013 ! 

§ 294a Absatz 1 Satz 2 wird durch folgenden

Satz ersetzt:

*„Bei Hinweisen auf drittverursachte Gesundheitsschäden,

die Folge einer Misshandlung, eines sexuellen Missbrauchs  

oder einer Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen

sein können, besteht keine Mitteilungspflicht nach Satz 1.“
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Nachhaltigkeit der Forschungsförderung

• Aufbau von dauerhaften Schwerpunkten
– Kompetenzzentrum

– Leibnizinstitut oder Helmholzinstitut

• Mehr Förderung durch DFG

• Graduiertenkollegs etc. zur gezielten Nachwuchsförderung

• Förderlinien 
Gesundheitsforschung/Bildungsforschung:
Die meisten Projekte sind gestartet
- teilweise Probleme beim Feldzugang
- teilweise Probleme in Bezug auf ethische Fragestellungen 

insbesondere in Bereichen wo eine Beratung durch eine 
Ethikkommission nicht üblich ist

• Viele Projekte längsschnittlich angelegt (ursprüngliche Aussage 
Frau Prof. Schavan 2010) mindestens drei Förderperioden, 
derzeit Förderzukunft unklar, noch kein Haushalt beschlossen)

• Langzeitperspektive, die auch neue ergänzende Projekte 
ermöglicht, ist aber dringend erforderlich



Com.can  ULM





Umstrittene „Sex-Studie“





Die Thematik sticht nicht gerade hervor
Zukunft einer unabhängigen Stelle immer noch unklar



UBSKM noch nicht mit neuem Auftrag für diese 
Legislaturperiode versehen

• Wichtig Unabhängigkeit

• Dringend notwendig Forschungshearing, ähnlich wie 
die bisher vier erfolgreichen Hearings könnte ein 
gezieltes Forschungshearing für eine bessere 
Einbeziehung der Betroffenen in die Steuerung von 
Forschungsprojekten, aber auch in die Diskussion 
weiter notwendiger Forschung mit sich bringen

• Desiderat: interdisziplinäre zeitgeschichtliche und 
institutionsgeschichtliche Aufarbeitung der 
Rahmenbedingungen, z.B. Pädophiliedebatte in den 
70er Jahren

–Unabhängige wissenschaftliche Kommission

–Expertisenaufträge



Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie / 
Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm 

Steinhövelstraße 5
89075 Ulm 

www.uniklinik-ulm.de/kjpp
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